
Bekanntmachung des Kreises Viersen 
 
 
Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und 
Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Wil-
lich zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen 
 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und 
Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Willich zur 
Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen vom 13. / 15. / 
20. / 22.12.2017 gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziff. 1 b) des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) am 13.02.2018 aufsichtsbehördlich 
genehmigt und im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Ausgabe Nr. 9 
vom 01.03.2018) öffentlich bekannt gemacht.  
 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen.  
 
 
Viersen,     .03.2018 
 
 
 
Dr. Coenen 
Landrat 
 
 


